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                           Fortbildungskurs Strassenverkehr, Luzern 
27. November 2009 

"Experten geben Auskunft" 
————————————————————————————————————— 
 

Frage 5: Parkieren neben privaten Parkfeldern 
————————————————————————————————————— 

 
————————————————————————————————————— 

Antwort: 
Mit der Entwidmung des öffentlichen Grundes wurde die öffentliche Benutzbarkeit 
aufgehoben. Diese Entwidmung wurde durch Signalisationen und Markierungen im 
Felde erkennbar gemacht, womit keine öffentliche Verkehrsfläche mehr vorliegt 
sondern eine sogenannte private Verkehrsfläche. Auf privaten Verkehrsflächen fin-
det das SVG - mit Ausnahme der Vorschriften betreffend Haftpflicht und Versiche-
rung - keine Anwendung. 
 
Sofern nur die einzelnen Parkfelder entwidmet wurden, steht der Personenwagen 
auf einer öffentlichen Verkehrsfläche und das SVG findet Anwendung, jedoch nicht 
OBV-Ziff. 252a, da diese Ziffer öffentliche Parkfelder voraussetzt.  
 
Geht man davon aus, dass die einzelnen Parkfelder und die angrenzende Ver-
kehrsfläche entwidmet wurden, befindet sich der Personenwagen auf einer privaten 
Verkehrsfläche. Somit ist das SVG nicht anwendbar und der Eigentümer ist auf den 
zivilrechtlichen Weg verwiesen. Das unberechtigte Abstellen eines Fahrzeuges auf 
einer privaten Verkehrsfläche stellt, ohne Einwilligung des Berechtigten, verbotene 
Eigenmacht dar. Gegen diese ungerechtfertigte Einwirkung kann sich der Grundei-
gentümer gemäss Art. 641 Abs. 2 ZGB zur Wehr setzen.  
 
 

Frage: 
Es wurden einige Parkplätze 
vom öffentlichen Grund entwid-
met, privat signalisiert und gelb 
markiert. Daneben ist auf öffent-
lichem Grund und Boden das 
Parkieren möglich. 
Kann die OBV-Ziff. 252a in die-
sem Fall angewendet werden 
oder ist diese Ziffer nur in Ver-
bindung mit öffentlichen Parkfel-
dern möglich?  


